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1. Beiblatt. Beiblatt. zur Parlamentskorrespondenz 5 ~ Dezember 1960 

122!A.B. 

zu 158/J Anfrageb eantwo rtung 

Eine Anfrage der Abgeordneten Dr. K 0 s und Genossen, betreffend 

Vorgänge in den Österreichischen Sti(';kstoffwerken AG .. in Linz, beantwortet 

Vizekanzler Dr. P i t t e r man n wie folgt: 

Z1l;. .Punkt I) der· Anfrage: (Sind dem Herrn Vizekanzler die in der Anfrage 
geschilderten Vorkommniss'e bekannt?) 

Die Österreichische Industrie- und Bergbauverwaltung erhielt am 19. Mai 

1959 vom Rechnungshof einen Durchschlag des Schreibens an die Stickstoffwerke, 

in welchem die Einschau des Rechnungshofes angekündigt wurde. Ein Bericht des 

Rechnungshofes über diese Einschau ist weder der Österreichischen Industrie- und 

,Bergbauverwaltung noch der Sektion IV des Bundeskanzleramtes bisher zugegangen. 

Ebensowenig liegt eine Stell~~gnahme der seinerzeitigen öffentlichen Verwaltung 

oder des jetzt amtierenden Vorstandes zu der bisherigen Einschau vo~. 

Zu Punkt 2 der Anfrage~ (Sind die in dem zitierten Zeitungsbericht erwähnten 
Tatsachen zutreffend? 

Es wird auf das unter Punkt 1) Gesagte verwiesen und ferner darauf, 

dass eine objektive Beurteilung der konrnerziellen Gestion der Österreichischen 

Stickstoffwerke, insbesondere die Urteilsabgabe über diffizile kommerzielle 

Beschlüsse einer Unternehmungsleitung erst möglich sind, wenn der abgeschlossene 

Prüfungsbericht des Rechnungshofes und allenfalls noch eine Stellungnahme des 

Vorstandes des geprüften Unternehmens dem Ressort zur Verfügung steht. Erst dann 

kann unter Berücksichtigung der Marktlage in den Importländern zur Zeit der ~as­

sung der entsprechenden kommerziellen Beschlüsse, der Provisionsucancen auf den 

entsprechenden Sektoren, der Qu~lität und Kapazität der Vertreterfirmen lmd der 

allgemeinen Absatz- und Ertragslage der Firma selbst, eine verantwortliche 

Stellungnahme b'ezogen werde~. 

Zu Punkt 3) der Anfrage: (Was ist seitens der verantwortlichen Stellen unternommen 
worden, um für den Fall der Richtigkeit der vorstehenden Feststellungen derartige 
vc,~-:kcrD~,:2.sgG der strafge:::,ichtlichen Ahndung zuzuführen, sowie ihre Wiederholung 
zu verhindern?) 

Vor allem muss festgestellt werden, dass die gegenständliche Einschau 

des Rechnungshofes einen Zeitraum umfasste, für den ich keinerlei Ministerver­

antwortlichkei t zu trr"gen habe" Gegenwärtig liegt ein Einschaubericht des Rech­

nungshofes, wie schon unter Punkt 1) ausgeführt~ nicht vor. Nachstehend wird aus 

einem Schreiben des Rechnungshofes vom 22~ VIII. 1960 an die Österreichischen 

Stickstoffwerke zitiert: 
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, "Bei dem in Rede stehenden Entwurf handelt es sich nicht um die Aus­
führungen über das Ergebnis seiner Prüfung der Österreichischen Stickstoffwerke 
Aktiengesellschaft im Sinne der Bestimmungen des § 12 Abs. 5 des Re~hnungshof­
gesetzes, BGB1. Nr. 144/1948, das der Rechnungshof dem zuständigen Blxndes­
ministerium, d.i o im vorliegenden Falle das Bundeskanzleramt, Sektion IV, sowie 
dem Bundesministerium für Finanzen mitzuteilen hat und das den- Vertretungs­
körpern der Unternehmungen auf diesem Weg bekannt wi~d. Die mitgeteilten 
Punktationen dienen vielmehr im Interesse einer einverständlichen ErfasslL"rlg der 
Prüfungssachverhalte ZUI' Erarbeitung der Grundlagen für den in Betracht kommen­
den Bericht an die zuständigen Aufsichtsstellen zur Unterrichtung der mit den 
Prüfungsorganen illImittelbar in Kontakt gestandenen 1eio~ungsorgane der Gesell­
schaft. Sie erfolgt regelmässig vor Abschluss des Prüfungsverfahrens im Wege 
einer mündlichen Aussprache (Schlussbesprechung) und \vurde im vorliegenden 
Falle aus gegebenen Gründen schriftlich durchgeführt." 

Mangels Vorliegens eines abgeschlossenen Rechnungshofberichtes bestand 

bis nun weder eine Veranlassung noch überhaupt eine Möglichkeit, lVIassnahmen 

irgendwelcher Art zu treffen. Eine völlig/unmassgebliche Punktation, die offen­

bar den Mitteilungen in, der "Wochen-Presse" im Wege einer unverantwortlichen 

Indiskretion zugrundegelegt worden ist, kann seitens des Ressorts nicht zum 
, . 

Anlass iron Massnahmen genommen werden. Dies umsoweniger, ,als die Übermittlung 

eines abgeschlossenen Berichtes des Rechnungshofes im Sinne qes Rechnungshofge­

setzes in absehbarer Zeit zu erwarten ist. 

Zu Punkt 4) der Anfrage~ (Welche Massnahmen wurden seitens der Sektion IV des 
~undeskanzleramtes gegen die an den gerügten Vorkommnissen schuldtragenden 
Personen erg.rLC'fen?) 

Wie zu den Anfragen unter Punkt 1) bis 3) ausgeführt wurde, liegt zur­

zeit ein Bericnt im Sinne des Rechnungshofgeset~es nicht vor. Jedenfalls habe 

ich schon jetzt c1.en Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Österreichischen Stick­

stoffwerke AG,? Landeshauptmann-Stellvertreter Blöchl .. U11d den Vorsi tzer-Stell-
I ' 

vertreter"Landesrat Demuth, von den Anfragen in Kenntnis gesetzt und um Äusse-

rung ersucht. 

In diesem Zusammenhang verweise ich darauf, dass mir auf Grund des 

Kompetenzgesetzes 1959 lediglich die Ausübung der Anteilsrechte in der Hauptver-. 
, • - # 

sammlung der Gesellschaft zusteht, deren Beschlüsse überdies weitgehend al1 ,Ee 

Zustimmung der Bundesregierung gebunden sind.Sowei t Verstösse gegen das Straf­

gesetz vorliegen sollten, sind für die Einleitung von Verfolgill1gshandlungen 

die Staatsanwal tschaft und die Gerichte zuständig. Ausserdem viird der National­

rat zum Rechnungshofbericht Stellung zu nehmen haben. 

-.-.~.-.-~-.-.-.-.-

122/AB IX. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




